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  öffentlich  Vorlage Nr. 298/2016-12

    Stand 19.04.2016
 
Betreff 
 

Masterplan Rheinaue 

 
Beschlussentwurf Umweltausschuss 
 
Der Umweltausschuss empfiehlt dem Rat, wie folgt zu beschließen. 
(s. Beschlussentwurf Rat). 
 
Beschlussentwurf Stadtentwicklungsausschuss 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss empfiehlt dem Rat, wie folgt zu beschließen. 
(s. Beschlussentwurf Rat) 
 
Beschlussentwurf Rat 
 
Der Rat beschließt 

• den Masterplan Rheinaue als Grundlage für die weitere Entwicklung des Bereiches in 
der vorgelegten Form, 

• die Anpassung des Radverkehrskonzeptes an die Radwegeführung über den Auen-
weg und 
 

beauftragt die Verwaltung, 
• die Verfügbarkeit von Förder- und Drittmitteln zu prüfen und anhand der Prioritätenlis-

te in der Sachverhaltsdarstellung ggf. Mittel für eine erste Umsetzung des Master-
plans im Haushaltsplan anzumelden, 

• zu prüfen, ob die Bayerstraße zwischen Siegstraße und Auenweg als Radfahrstraße 
ausgewiesen werden kann und dieses sowie ggf. weitere erforderliche straßenver-
kehrsrechtliche Verfahren durchzuführen. 

 
Sachverhalt 
 
Die Erarbeitung des Masterplans Rheinaue wurde am 29.04.2014 vom VPLA beschlossen 
(Vorlage 297/2014-7). Eine Mittelbereitstellung für die Erarbeitung des Masterplans erfolgte 
für 2015, für Maßnahmen wurden bisher im Haushalt keine Mittel bereitgestellt. Zur Erarbei-
tung des Masterplans fanden zwei Workshops statt. Der erste erfolgte im November 2015 
unter Beteiligung der Anlieger, anliegenden Vereine und örtlichen Ratsmitglieder/ Ortsvor-
steher ohne Planvorgaben. Die Eingeladenen sollten ihre Meinung für eine künftige Gestal-
tung des Rheinufers zwischen Fischervereinshaus und Stadtgrenze am Engländer Weg ein-
bringen. Auf dieser Grundlage erarbeitete das beauftragte Büro S+P Freiraumplaner aus 
Bonn einen Entwurf des Masterplans, der im zweiten Workshop nicht nur den Anliegern, 
sondern allen Herselern und der Öffentlichkeit vorgestellt und diskutiert wurde. Die überwie-
gende Zahl der bei beiden Veranstaltungen Anwesenden waren aber Anlieger.  
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Der Masterplanentwurf unterscheidet zwei Bereiche. Zum einen den Abschnitt zwischen 
Sportplatz und Stadtgrenze Bonn am Engländer Weg. Dieser Abschnitt soll vor allem dem 
Naturschutz (Kompensationsmaßnahme) und der stillen Naherholung vorbehalten bleiben. 
Zum anderen der Bereich Sportplatz bis zum Gelände des Fischervereinshauses. In diesem 
Abschnitt sollen der Zugang zum Rhein und die Stellplatzsituation optimiert und die Folge-
freizeitnutzung sowie die Kompensationsmaßnahme auf dem ehemaligen Sportplatz konkre-
tisiert werden. 
 
Sehr viel Zustimmung im zweiten Workshop fand die Trennung von Fuß- und Radverkehr 
zwischen Leinpfad und Auenweg sowie die Anlage der Rheinaue als Stromtalwiese mit ein-
zelnen Baumgruppen (Kompensationsmaßnahme). Auch die Fortführung der Rheindorfer 
Straße als wassergebundener Fuß- und Radweg über den Auenweg hinweg zum Leinpfad 
wurde befürwortet.  
Darüber hinaus meldete man im Bereich Sportplatz Bedarf an für weitere Stellplätze, einen 
Wasserzugang für die Ruderer und ansonsten überwiegend stille Naherholung ohne zu viele 
Einrichtungen, die die Aufenthaltsqualität erhöhen, da man Lärm, Dreck und Vandalismus 
befürchtet. Die Neuerrichtung eines Grillplatzes auf dem ehemaligen Sportplatzgelände fand 
keinerlei Zustimmung. 
 
Außerhalb des Masterplans wurde verwaltungsintern noch einmal über den barrierefreien 
Zugang von der Bierbaumstraße zum Rhein diskutiert (Rampe, Aufzug). Der Zugang wäre 
sehr wünschenswert, ist aber technisch sehr aufwendig zu lösen, erschwerend kommen die 
Böschungsstatik und die behördlichen Restriktionen (Überschwemmungsgebiet, geschützter 
Landschaftsbestandteil) hinzu. Es ist von mindestens einem mittleren sechsstelligen Betrag 
auszugehen. Dieses Projekt ist aus Sicht der Verwaltung ohne Förderung nicht finanzierbar. 
 
Der Entwurf des Masterplans, das Protokoll des zweiten Workshops und die Kostenschät-
zung sind beigefügt. Die vorgeschlagenen Maßnahmen lassen sich in einzelne Bausteine mit 
unterschiedlicher Priorität aufteilen. Bei allen Bausteinen ist die Verfügbarkeit von Fördermit-
teln und die (Kosten-) Beteiligung Dritter zu prüfen. 
 

1. (Teil-) Rückbau restliche Sportanlagen und Anlage der Ausgleichsflächen für die A-
reecon-Gebäude, Wegeführung durch das Gelände und Gestaltung der Freizeitfläche 
auf dem Sportplatz. Nach Kostenschätzung rund 310.000 €, teilweise durch Ersatz-
gelder gedeckt. 
 
Bewertung der Verwaltung 
Eine Neugestaltung des ehemaligen Sportplatzes ist dringend geboten. Zur Herstel-
lung der Ausgleichsmaßnahme besteht eine gesetzliche Verpflichtung. Im Zusam-
menhang mit der Neugestaltung könnte die Errichtung einer Fahrradabstellanlage 
geprüft werden. Bei einer entsprechenden Förderung sollte die Maßnahme vorrangig 
umgesetzt werden. Ansonsten sind ggf. auch schrittweise Umsetzungen möglich.  
 

2. Rückbau Asphaltdecke auf dem Leinpfad und Herstellung eines neuen Weges mit 
wassergebundener Decke ausschließlich für Fußgänger, Anschluss an den Weg auf 
dem Sportplatz und an Leinpfad an der Stadtgrenze. Gemäß Kostenschätzung rund 
390.000 €. 
 
Bewertung der Verwaltung 
Die Trennung von Fußgänger und Radfahrer auf Leinpfad und Auenweg ist ein zent-
raler Aspekt des Masterplans Rheinaue. Die wassergebundene Decke ist für Fuß-
gänger barrierefrei nutzbar, für Radfahrer aber weniger attraktiv als Asphalt. Bei der 
Ausführung des Leinpfades in wassergebundener Decke sind die Folgeunterhal-
tungskosten zu beachten. Die Maßnahme sollte in die Abstimmung über eine Prioritä-
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tensetzung zum Radverkehrskonzept einbezogen werden. 
 

3. Neuordnung des Parkplatzes neben der Anglerwiese mit Umgestaltung des Einmün-
dungsbereichs Bayerstraße. Nach Kostenschätzung 94.000 €. 
 
Bewertung der Verwaltung 
Wünschenswerte Maßnahme, vor allem, um das völlig ungeordnete Parken zu been-
den und die Fläche optimal nutzen zu können. Der Einmündungsbereich Bayerstraße 
Auenweg kann durch die Umgestaltung optimiert werden, ist aber nicht als Unfallhäu-
fungsstelle bekannt. Die Maßnahme könnte mittelfristig umgesetzt werden. 
 

4. Neugestaltung Bereich Bootsrampe mit Sitzstufenanlage, Schwimmsteg und Längs-
parkern. Kostenschätzung 228.000 €. 
 
Bewertung der Verwaltung 
Deutliche qualitative Aufwertung dieses Bereichs, allerdings auch kostenintensiv. Bei 
den Einrichtungen für die Bootsfahrer ist deren (Kosten-) Beteiligung zu prüfen. Es 
empfiehlt sich, die Maßnahme nur im Zusammenhang mit einer Förderung anzuge-
hen. 
 

5. Verbreiterung und Asphaltierung des Auenweges. Optimierung des Anschlusses von 
Auenweg an den Leinpfad, ggf. auf Bonner Stadtgebiet. Nach Kostenschätzung 
316.000 €. 
 
Bewertung der Verwaltung 
Die Asphaltierung des Auenwegs ist in einem mittelmäßigen Zustand. Für einen 
kombinierten Rad-/Gehweg, der gleichzeitig landwirtschaftlichen Verkehr aufnehmen 
soll, ist er zudem zu schmal. Es empfiehlt sich, die Maßnahme nur im Zusammen-
hang mit einer Förderung anzugehen. 
 

6. Neugestaltung des Parkplatzes oberhalb des Auenwegs (Siegstraße). Nach Kosten-
schätzung 104.000 €. 
 
Bewertung der Verwaltung 
Wünschenswerte Maßnahme, deren Ergebnis (9 Stellplätze) aber in keinem Verhält-
nis zu den Kosten steht. Umsetzung nur bei einer Finanzierung durch Dritte. 

 
Der Planentwurf erfordert neben baulichen auch einige straßenverkehrsrechtliche Maßnah-
men, die im weiteren Verfahren geprüft werden sollen.  
 

• Zur Verlegung der Rad-Fernverbindung Köln-Koblenz vom Leinpfad auf den Auen-
weg ist das aktuell in Erarbeitung befindliche Radverkehrskonzept entsprechend an-
zupassen. Derzeit ist der Leinpfad als Hauptverbindungsweg ausgewiesen. Hierbei 
ist die Straßenverkehrsbehörde zu beteiligen. 

 
• Im Zuge der Verlegung der Rad-Fernverbindung wäre auch zu prüfen, ob die Bayer-

straße zwischen Siegstraße und Auenweg (öffentliche Straße und ebenfalls Teil des 
Fernradweges Köln-Koblenz) als Fahrradstraße ausgewiesen werden kann. Die Vor-
aussetzungen und ggf. Rechtsfolgen für die betroffenen Anlieger wären zu überprü-
fen und ggf. abzuwägen. In jedem Falle würde es hierzu einer Anordnung nach § 45 
StVO bedürfen. 
 

• Die Trennung von Radverkehr (Auenweg) und Fußgänger (Leinpfad) hätte vermutlich 
zur Folge, dass auch Radfahrer weiterhin direkt zum Rhein wollen, so dass Zuwider-
handlungen wahrscheinlich wären. Für notwendige Kontrollen des fließenden Ver-
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kehrs in diesen Bereichen wäre dann die Polizei zuständig. 
 

Finanzielle Auswirkungen 
 
s. Sachverhaltsdarstellung. Die Folgeunterhaltungsaufwendungen ändern sich dem Grunde 
nach nicht, da keine wesentliche zusätzliche Infrastruktur geschaffen wird. 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
 

1. Entwurf des Masterplans 
2. Protokoll des zweiten Workshops 
3. Kostenschätzung 

 


